
Aus der Praxis — für die Praxis

Unterstützung des Wettbewerbs um vorbildliche Ordnung 
und Sicherheit durch die Staatsanwaltschaft
Die Staatsanwälte des Bezirks Suhl 
wirken — wie bereits in NJ 1974
S. 557 f. dargelegt wurde — mittels 
der Gesetzlichkeitsaufsicht, im Zu
sammenhang mit der Auswertung 
von Strafverfahren sowie in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit darauf hin, daß 
die Werktätigen in ihre Wettbewerbs
verpflichtungen auch konkrete und 
kontrollfähige Aufgaben auf dem Ge
biet der Ordnung und Sicherheit auf
nehmen. Dabei ist jedoch zu berück
sichtigen, daß in den einzelnen Be
trieben und Arbeitskollektiven oft 
sehr unterschiedliche Ausgangsbedin
gungen für den Kampf um den Titel 
„Bereich der vorbildlichen Ordnung 
und Sicherheit“ bestehen. An diese 
Bedingungen müssen die Staats
anwälte anknüpfen, wenn ihre Un
terstützung für die Kollektive erfolg
reich sein soll.
In Betrieben, in denen auf Grund des 
Charakters der Produktion, der Über
alterung der Technik oder der Fluk
tuation im Betriebskollektiv ungün
stige Ausgangsbedingungen bestehen, 
müssen naturgemäß größere An
strengungen unternommen werden, 
um sichtbare Fortschritte auf dem 
Gebiet der Ordnung und Sicherheit 
zu erreichen, als in den Betrieben, 
in denen es ein stabiles Betriebskol
lektiv, moderne Technik und Produk
tionsgebäude mit entsprechend gün
stigen Arbeitsbedingungen gibt. Es 
wäre aber m. E. falsch, nur die Lei
stungen derjenigen Arbeitskollektive, 
Bereiche und Betriebe hervorzuhe
ben, die den Titel „Bereich der vor
bildlichen Ordnung und Sicherheit“ 
erhalten können.
Wir sollten in stärkerem Maße auch 
solche Kollektive, Betriebe und Be
reiche würdigen und in unserer 
Öffentlichkeitsarbeit popularisieren, 
denen zwar noch nicht der Titel ver
liehen werden kann, die aber auf 
Grund ungünstiger Ausgangsbedin
gungen besonders große Anstrengun
gen unternehmen, um Fortschritte 
auf dem Gebiet der Ordnung und Si
cherheit zu erzielen. Gerade solche 
Betriebe haben eine nicht zu unter- 
schätrende Ausstrahlungskraft auf 
andere Betriebe und Bereiche mit 
ähnlichen Bedingungen. Sie können 
diesen Kollektiven Vorbild sein und 
wichtige Erfahrungen vermitteln.
Ein Beispiel dafür liefert der VEB S., 
der in der Vergangenheit auf dem 
Gebiet des Gesundheits-, Arbeits
und Brandschutzes große Sorgen be
reitete. Oft mußten den Leitungs
kadern Auflagen erteilt und Ord
nungsstrafen ausgesprochen werden. 
Einige Probleme konnten durch den 
Einsatz von Investmitteln gelöst wer
den. Schwieriger war es, in den Köp
fen mancher leitender Mitarbeiter 
Klarheit zu schaffen, daß die Erfül
lung der Planaufgaben und die Ein
haltung der Vorschriften über den

Gesundheits-, Arbeits- und Brand
schutz eine untrennbare Einheit bil
den. Durch die Mobilisierung des ge
samten Betriebskollektivs unter Füh
rung der Betriebsparteiorganisation 
gelang es den staatlichen Leitern im 
Betrieb schließlich, spürbare Verän
derungen auf dem Gebiet von Sicher
heit und Ordnung herbeizuführen. 
Dazu hat auch der Erfahrungsaus
tausch mit einem anderen Betrieb 
wesentlich beigetragen. Gegenwärtig 
beteiligen sich bereits 50 Kollektive 
des VEB S. an der Bewegung für vor
bildliche Ordnung und Sicherheit, ob
wohl bei einem Teil von ihnen die 
Voraussetzungen für die Auszeich
nung mit dem Titel noch nicht vor
liegen. Dennoch ist ihr Bemühen hoch 
einzuschätzen.
Wir halten es ferner für wichtig, daß 
die übergeordneten wirtschaftsleiten
den Organe gerade die Erfahrungen 
derjenigen Betriebe, in denen Män
gel auf dem Gebiet der Ordnung und 
Sicherheit trotz ungünstiger Bedin
gungen schrittweise überwunden 
werden, auswerten, verallgemeinern 
und anderen Betrieben übermitteln. 
So hat z. B. der Produktionsleiter für 
Landwirtschaft und Nahrungsgüter
wirtschaft des Rates des Bezirks Suhl 
Maßnahmen der Gesetzlichkeitsauf
sicht gegen einen VEB seines Verant
wortungsbereichs zum Anlaß genom
men, um gemeinsam mit dem Kom
binatsdirektor durchzusetzen, daß in 
den Betriebskollektivverträgen, den 
Wettbewerbsprogrammen und den 
Brigadeverträgen Festlegungen zur 
Gewährleistung des Gesundheits
und Arbeitsschutzes enthalten sind. 
Dementsprechend haben die Kollek-

Die Betriebe der bezirksgeleiteten 
Industrie sind im wesentlichen Klein
oder Mittelbetriebe, die im Jahre 1972 
in Volkseigentum umgewandelt wur
den. Gerade in diesen neuen volks
eigenen Betrieben ist es notwendig, 
die Leitungstätigkeit zu vervoll
kommnen und die Verantwortung 
der Leiter für die strikte Einhaltung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit so
wie für die Gewährleistung von Ord
nung, Sicherheit und Disziplin auf 
der Grundlage des Beschlusses über 
die Verbesserung der Rechtsarbeit in 
der Volkswirtschaft vom 13. Juni 1974 
(GBl. I S. 313) zu erhöhen.
Der Wirtschaftsrat des Bezirks Leip
zig ist als wirtschaftsleitendes Organ 
der bezirksgeleiteten Industrie be
strebt, in Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Volksvertretungen und de
ren Organen sowie mit den Justiz- 
und Sicherheitsorganen des Bezirks 
zur Verwirklichung des sozialisti
schen Rechts in seinem Verantwor
tungsbereich beizutragen.

tive, die um den Titel „Kollektiv der
sozialistischen Arbeit“ kämpfen, kon
trollfähige Aufgaben auf dem Gebiet 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
in ihre Programme aufgenommen. 
Wenngleich dieser Prozeß in den ein
zelnen Betrieben des Kombinats noch 
sehr unterschiedlich verläuft, so ist 
doch entscheidend, daß Ordnung und 
Sicherheit überall fester Bestandteil 
der Leitungstätigkeit geworden sind.
Unsere Erfahrungen zeigen, daß die
jenigen Kollektive, die um eine vor
bildliche Ordnung und Sicherheit 
kämpfen, aus eigener Initiative 
Rechtsverletzungen und die sie be
günstigenden Bedingungen aufdek- 
ken. Das ist ein Ausdruck ihres ge
wachsenen Verantwortungsbewußt
seins, ihrer Wachsamkeit und ihrer 
Unduldsamkeit gegenüber Rechtsver
letzern. Diese positive Haltung zur 
sozialistischen Gesetzlichkeit darf den 
Kollektiven bei der Bewertung ihrer 
Leistungen nicht zum Nachteil gerei
chen. Auf dem Gebiet der Ordnung 
und Sicherheit werden vor allem 
dann echte Fortschritte erreicht, 
wenn Mängel, die Kriminalität und 
andere Rechtsverletzungen begünsti
gen, offen dargelegt und den Kollek
tiven der Werktätigen Wege gewie
sen werden, wie sie solche Mängel 
überwinden können.
Für die einzelnen Bereiche der Volks
wirtschaft (z. B. Handel, Bauwesen) 
sollten Schwerpunkte vorgegeben 
werden, auf die es bei der Bewegung 
für vorbildliche Ordnung und Sicher
heit vorrangig ankommt. Dazu kön
nen die Justiz- und Sicherheitsorgane 
aus ihrer Tätigkeit den verantwort
lichen Leitungsorganen wichtige Hin
weise geben.

Dr. KLAUS SCHULZE,
Staatsanwalt des Bezirks Suhl

Anfang 1974 hat der Wirtschaftsrat 
in Abstimmung mit dem Staats
anwalt des Bezirks die Rechtsarbeit 
in der bezirksgeleiteten Industrie 
analysiert und sich dabei im wesent
lichen auf das Arbeits- und Wirt
schaftsrecht, auf Fragen der Ord
nung, Disziplin und Sicherheit sowie 
auf die Vorbeugung von Straftaten 
und anderen Rechtsverletzungen kon
zentriert. Die wesentlichsten Ergeb
nisse der Analyse wurden in einer 
Rechtskonferenz des Wirtschaftsrates 
ausgewertet, an der neben Mitarbei
tern staatlicher Organe Werktätige 
aus den bezirksgeleiteten Kombina
ten und Betrieben teilnahmen.
Es konnte festgestellt werden, daß die 
Rechtsarbeit verstärkt in die poli
tisch-ideologische Erziehungsarbeit 
einbezogen wird. Dies geschieht u. a. 
durch ständige Qualifizierung der 
leitenden und mittleren Kader des 
Wirtschaftsrates sowie der Kombi
nate und Betriebe auf verschiedenen 
Rechtsgebieten. In den Dienstbera-
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